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Verordnung
über die Pflichten und Rechte der Eisenbahner 

in der Deutschen Demokratischen Republik.
— Eisenbahner-Verordnung —

Vom 18. Oktober 1956
Die Deutsche Reichsbahn ist der größte Verkehrs

träger der Deutschen Demokratischen Republik. Die 
Eisenbahner haben beim Aufbau und bei der Festigung 
unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht große Leistungen 
vollbracht.

Die neuen höheren Aufgaben des zweiten Fünfjahr- 
planes erfordern die aktive Mitarbeit eines jeden Eisen
bahners und die Einhaltung einer vorbildlichen Diszi
plin und Ordnung im Eisenbahnwesen. Um die bis
herigen Bestimmungen über die Pflichten und Rechte 
der Eisenbahner zur Erhöhung der beruflichen und 
gesellschaftlichen Qualifikation und Arbeitsdisziplin 
der Eisenbahner zu erweitern, wird folgendes ver
ordnet:

i.
Pflichten und Rechte der Eisenbahner 

§ 1
(1) Die Durchführung des Eisenbahntransportes er

fordert eine strenge Disziplin. Jeder Eisenbahner hat 
deshalb die ihm übertragenen Aufgaben gewissenhaft 
und unter Einsatz seines ganzen Könnens zu erfüllen. 
Er ist für die Durchführung der ihm übertragenen Auf
gaben persönlich verantwortlich.

(2) Die Wahrung der Disziplin erfordert insbeson
dere:

a) die gewissenhafte Einhaltung und Durchführung 
der gesetzlichen Bestimmungen, der Anordnungen, 
Befehle und Weisungen des Ministers für Ver
kehrswesen wie auch der Verpflichtungen, die 
sich aus Betriebskollektivverträgen und anderen 
betrieblichen Vereinbarungen ergeben;

b) die verantwortungsbewußte Einhaltung und Durch
führung der Dienstvorschriften, der Befehle und 
Weisungen der Vorgesetzten sowie die pünktliche 
Erfüllung der sonstigen dienstlichen Pflichten;

c) den Schutz und die Pflege des sozialistischen 
Eigentums;

d) ständige Wachsamkeit und Abwehr von Störver
suchen und Anschlägen gegen die Deutsche Reichs
bahn;

e) die Wahrung der Verschwiegenheit über dienst
liche Angelegenheiten während und auch nach 
Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnisses bei der 
Deutschen Reichsbahn;

f) die ständige Mitarbeit bei der Erhöhung der Lei
stungsfähigkeit der Deutschen Reichsbahn, vor 
allem durch die Beschleunigung des Umlaufes der 
T ransportmittel;

g) die Einhaltung der festgesetzten Dienststunden 
und die Teilnahme am Dienstunterricht;

h) das vorschriftsmäßige Tragen der Uniform und 
die Grußpflicht der Eisenbahner untereinander;

i) ein höfliches, hilfsbereites und aufmerksames 
Verhalten;

k) die Beachtung der Bestimmungen über das Be
treten von Bahnanlagen und Diensträumen.

§ 2
Jeder Vorgesetzte hat die Aufgabe, seine Dienst

pflichten beispielhaft und vorbildlich zu erfüllen. Hier
zu gehören insbesondere:

a) die richtige Anwendung der Befehlsgewalt und 
des Weisungsrechtes;

b) die Kontrolle der vollständigen und termingerech
ten Durchführung der Befehle und Weisungen;

c) die gewissenhafte Behandlung von Vorschlägen 
und Beschwerden der Eisenbahner.

§ 3
(1) Befehle und Weisungen erteilt der unmittelbare 

Vorgesetzte.
(2) Mündlich erteilte Befehle, die die Durchführung 

des operativen Betriebsdienstes betreffen, sind bei der 
Entgegennahme zu wiederholen.


